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Text-Rückmeldungen

Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen Die SP Kanton Bern befürwortet die Vorlage und begrüsst insbesondere, dass
die Revision ermöglicht, dass das Kantonsgebiet vollständig im Grundbuch
abgebildet wird, damit Rechtssicherheit geschaffen und vereinfacht Abklärungen
rund um Grundstücke gemacht werden können.

Gesetzestext Art. 75a Abs. 4 Die SP Kanton Bern unterstützt explizit die Regelung für den Umgang mit
sogenannt «herrenlosen Grundstücken».

Es ist wichtig, dass die Gemeinden ein Vorerwerbsrecht erhalten und die
Übertragung an Private nur mit Zustimmung der Einwohnergemeinde möglich
ist.

Vortrag Keine Antwort Keine Antwort
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